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befinden sich gekennzeichnete 
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Europäischen Datenschutz-
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BI3@bmwsb.bund.de 
 

 
 
 
 
 
 
Länderanhörung zum Entwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes 
Aufforderung zur Prüfung und Stellungnahme - DRINGEND 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Nachricht vom 5. Mai 2026 (16:40 Uhr) hat das BMWE den Ländern den 
Referentenentwurf der Bundesregierung eines Gebäudemodernisierungsge-
setzes (GModG) mit Fristsetzung zur Stellungnahme bis zum 11. Mai 2026 
m. d. B. „um Kenntnis- und ggf. Stellungnahme“ übersandt.  
 
 
Die vom BMWE eingeräumte Frist zur Stellungnahme beträgt vier Werk-
tage. Sie ist zu kurz bemessen und trägt der Komplexität und der Bedeu-
tung der Angelegenheit nicht hinreichend Rechnung.  
 
 
Folgende Punkte sollten in weiteren Gesetzgebungsverfahren Berücksichti-
gung finden:  
 
 
1. Es wird die Beibehaltung einer Beratungsverpflichtung bzw. von Beratungs-
angeboten sowie die Förderung der Beratung vor Investitionsentscheidungen 
für Heizungssysteme, insbesondere mit fossilen Brennstoffen, als notwendig 
erachtet.  
 
Begründung:  
Für Eigentümer bestehen langfristig wirtschaftliche Risiken bei Investitionen in 
fossil geprägte Heizsysteme, insbesondere infolge steigender CO₂-
Bepreisung, möglicher Preissteigerungen bei Erdgas und Heizöl, steigender 
Netzentgelte sowie begrenzter Verfügbarkeit und hoher Kosten erneuerbarer 
gasförmiger Energieträger. 
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Das gegenwärtige Gebäudeenergiegesetz sieht vor, dass vor Einbau einer Heizungsan-
lage mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen eine Beratung zu erfolgen hat 
(vgl. § 71 Abs. 11 GEG). Vor diesem Hintergrund und wegen der vorgenannten Risiken 
sollten Beratungsleistungen zu langfristigen wirtschaftlichen Risiken verbrennungsba-
sierter Heizsysteme stattfinden, entweder durch die Beibehaltung entsprechender Bera-
tungspflichten bzw. –angebote und durch eine Anhebung der zuletzt durch das BAFA 
reduzierten Förderquoten für energetische Beratungsleistungen. 
 
 
2. Eine ausreichende Berücksichtigung kommunaler Wärmeplanungen bei Entscheidun-
gen über neue Heizungsanlagen sollte sichergestellt werden. 
 
Begründung:  
Mit dem Gesetzentwurf wird wegen der Aufhebung der §§ 71 ff des Gebäudeenergiege-
setzes eine Entkoppelung von Entscheidungen über neue Heizungsanlagen von der 
kommunalen Wärmeplanung vorgenommen. § 71 Absatz 8 des Gebäudeenergiegeset-
zes hat das Wirksamwerden der Anforderungen an die Heizungsanlagen (§ 71 Absatz 
1) an „die Entscheidung über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines 
Wärmenetzes“ gekoppelt. Mit Vorliegen dieser Entscheidung war ein vorübergehend 
noch zulässiger Heizungsaustausch mit einer Heizung, welche die energetischen Anfor-
derungen des § 71 Absatz 1 des Gebäudeenergiegesetzes nicht erfüllte, untersagt. 
 
Die Bedeutung der kommunalen Wärmeplanung bei der individuellen Entscheidung über 
die Art der Heizungsanlage wird mit dieser Entkoppelung geschwächt. Gerade vor dem 
Hintergrund noch laufender kommunaler Wärmeplanungen bestehen Risiken von Fehl-
anreizen, Fehlinvestitionen und langfristigen Lock-in-Effekten, insbesondere mit Blick auf 
den Ausbau von Wärmenetzen, Quartierslösungen sowie die langfristige Infrastruk-
turentwicklung der Energieversorgung. Trotz der vorgesehenen Entkopplung sollte – 
nach Möglichkeit – eine ausreichende Berücksichtigung kommunaler Wärmeplanungen 
bei Entscheidungen über neue Heizungsanlagen sichergestellt werden. 
 
 
3. Die bisherige Aufteilung der Kohlendioxidkosten zwischen Vermieter und Mieter sollte 
beibehalten werden. 
 
Begründung: 
Die vorgesehene der CO2-Aufteilung bei Einbau neuer Heizungen wird zu einer Verän-
derung der bisherigen Systematik führen, die davon geleitet war, dass je nach Kohlendi-
oxidausstoß pro m2 Fläche der Vermieter stärker oder schwächer belastet wurde an den 
durch den Verbrauch des Mieters verursachten CO₂-Kosten. Nach geltender Regelung 
im Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG) tragen Vermieter bei (energe-
tisch schlechten) Gebäuden mit hohem CO₂-Ausstoß einen höheren Anteil der CO₂-
Kosten: 
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Die vorgesehene pauschale 50/50-Aufteilung könnte daher dazu führen, dass Mieter in 
emissionsintensiven Gebäuden künftig stärker belastet werden als nach der bisherigen 
Regelungssystematik. Andererseits müssen Vermieter emissionsarmer Gebäude einen 
höheren Anteil an den CO2-Kosten als bisher bezahlen. Dies erscheint wenig sachge-
recht, da der energetische Zustand des Gebäudes irrelevant ist. Die bisherige Regelung 
der Kostenaufteilung sollte beibehalten werden, da sie sich an dem Kohlendioxidausstoß 
und den Zustand des Gebäudes orientiert und mehr Gerechtigkeit bietet. Wenn die Bun-
desregierung mehr Wahlfreiheit für Gebäudeeigentümer bieten möchte, dann sollte 
diese nicht über die vorgesehene, wenig differenzierte 50/50 Aufteilung wieder einge-
schränkt werden. Mit Einführung des europäischen Emissionshandelssystems ETS 2 ab 
2027 ist zudem mit weiter steigenden CO₂-Kosten zu rechnen, wodurch sich die finanzi-
ellen Auswirkungen der vorgesehenen Kostenverteilung zusätzlich verstärken könnten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
 
Annette Rothenberger-Temme 
Abteilungsleiterin 
Stadtentwicklung, Bau- und Wohnungswesen 
 


